Allgemeine Geschaftsbedingungen fur das Waren- und Dienstleistungsgeschaft
der OLEWO GmbH, Uetze

Stand: August 2011

1. Geltungsbereich und Anderung dieser Geschaftsbedingungen

1.1 Fur alle Vertrage der OLEWO GmbH, Uetze (nachstehend OLEWO
GmbH genannt) mit Vertragspartnern (Unternehmer und Verbraucher) im
Rahmen des Waren- und Dienstleistungsgeschafts, auch fur zukunftige, sind
— falls keine abweichenden Sonderbedingungen vereinbart worden sind —
ausschlie3lich die nachstehenden Bedingungen maRgebend. Die Unwirk-
samkeit einzelner Bedingungen beriihrt die Gilltigkeit der Ubrigen nicht. Das
Gleiche gilt, wenn einzelne Bedingungen nicht Vertragsbestandteil werden.

1.2 Anderungen dieser Geschéftsbedingungen werden dem Vertragspartner
in Textform bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Vertrags-
partner nicht in Textform Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die
OLEWO GmbH bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Vertrags-
partner muss den Widerspruch innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe
der Anderungen an die OLEWO GmbH absenden.

2. Vertragsabschluss

Wenn Vertrage mit Unternehmern vorbehaltlich schriftlicher oder fernschriftli-
cher Bestétigung abgeschlossen werden, ist der Inhalt des Bestatigungs-
schreibens der OLEWO GmbH mafRgebend, sofern der Empfanger nicht
unverziiglich widerspricht.

3. Kontrolle und Abrechnung

Von der OLEWO GmbH erstellte Abrechnungen sind vom Unternehmer
unverziglich auf lhre Richtigkeit, insbesondere im Hinblick auf den ausgewie-
senen Umsatzsteuersatz, zu Uberprifen. Beanstandungen oder der Ausweis
eines unrichtigen Umsatzsteuersatzes sind der OLEWO GmbH binnen 14
Tagen ab Zugang der Abrechung schriftlich mitzuteilen. Sollte die OLEWO
GmbH binnen der 14tagigen Frist keine Mitteilung des Unternehmers erhal-
ten, ist der von der OLEWO GmbH ausgewiesene Umsatzsteuersatz mai-
geblich. Bei Verletzung der Mitteilungspflicht ist der Unternehmer der OLEWO
GmbH nach den gesetzlichen Vorschriften zum Schadenersatz verpflichtet.

4. Zahlung

4.1 Falls nichts anderes vereinbart ist, hat die Zahlung bei Lieferungen und
Leistungen der OLEWO GmbH ohne jeden Abzug unverzuglich nach Rech-
nungserhalt zu erfolgen. Bei Lieferung bzw. Leistung auf Ziel wird das Zah-
lungsziel nach dem Datum der Lieferung bzw. Leistung berechnet.

4.2 Zahlung durch Wechsel ist nur bei ausdriicklicher Vereinbarung gestattet
und gilt auch dann nur erfullungshalber.

4.3 Diskontspesen und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Kéaufers; sie sind
sofort fallig.

4.4 Bei Zahlung durch Scheck gilt nicht der Zugang des Schecks bei der
OLEWO GmbH, sondern erst seine endgultige Einlésung als Zahlung.

4.5 Der Vertragspartner der OLEWO GmbH kann nur mit solchen Gegenan-
spruchen aufrechnen, die von der OLEWO GmbH nicht bestritten werden
oder rechtskréftig festgestellt sind. Der Vertragspartner der OLEWO GmbH
kann ein Zuriickhaltungsrecht, das nicht auf demselben rechtlichen Verhaltnis
beruht, nicht austben.

5. Kontokorrent

5.1 Alle aus der Geschéaftsverbindung entstehenden gegenseitigen Forderun-
gen kdnnen, soweit dies gesondert vereinbart wird, in ein Kontokorrentkonto
eingestellt werden, fur das die Bestimmungen der §§ 355 ff. HGB gelten. Fur
die Geschéftsverbindungen mit Landwirten gilt das Kontokorrent als verein-
bart.

5.2 Auf dem Kontokorrentkonto werden die einzelnen Schuldsalden mit
mindestens 4 % Uber dem jeweiligen am Sitz der OLEWO GmbH bankubli-
chen Sollzinssatz fir Kontokorrentkredite an Privatkunden verzinst. Die
Geltendmachung eines weiteren Schadens, im Falle des Verzuges, bleibt der
OLEWO GmbH vorbehalten.

5.3 Die Kontoausziige der OLEWO GmbH per 31.03., 30.06., 30.09. und
31.12. jeden Jahres gelten als Rechnungsabschlisse. Der Saldo gilt als
anerkannt, wenn der Kontoinhaber nicht innerhalb von 6 Wochen seit Zugang
des Rechnungsabschlusses Einwendungen erhebt. Die OLEWO GmbH wird
bei Ubersendung des Rechnungsabschlusses hierauf besonders hinweisen.
Gesetzliche Anspriiche bleiben unberihrt.

6. Preisfestsetzung

Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, ist die

OLEWO GmbH berechtigt, den Preis nach billigem Ermessen festzusetzen.
7. Haftung

7.1 Schadensersatzanspriiche des Vertragspartners, gleich aus welchem
Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuld-
verhaltnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

7.2 Dies gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, insbe-

sondere in Fallen

- der Arglist, des Vorsatzes und der groben Fahrléssigkeit;

- der Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit;

- der Ubernahme einer Garantie, z.B. fir das Vorhandensein einer
Eigenschaft;

- der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder

- der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

7.3 Schadenersatzanspriiche wegen fahrlassiger Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten sind auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
beschrankt.

7.4 Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschrénkt ist, gilt dies auch fur
die personliche Haftung der Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Erfil-
lungsgehilfen der OLEWO GmbH.

7.5 Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist mit
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

8. Mangelanspriche

Die OLEWO GmbH haftet fur Mangelanspriiche, ausgenommen in den Féllen
der 8§ 309 Nr. 7 Buchst. a und b, 438 Abs. 1 Nr. 2 und 634 a Abs. 1 Nr. 2
BGB ein Jahr. Fur Verbraucher gilt diese Frist nur beim Verkauf gebrauchter,
beweglicher Sachen. Gegeniiber Unternehmern ist die Haftung fir Méngelan-
spriiche bei gebrauchten Sachen, aufler in den Fallen des § 309 Nr. 7
Buchst. a und b BGB, ausgeschlossen. Die OLEWO GmbH haftet gegentiber
Unternehmern nur fir éffentliche AuBerungen, insbesondere Werbung, die sie
zu eigenen Zwecken eingesetzt oder ausdriicklich in den Vertrag einbezogen
hat.

9. Erfullungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

9 1 Die Geschéftsraume der OLEWO GmbH sind fur beide Teile Erfullungs-
ort, wenn der Kunde Kaufmann ist, oder es sich bei ihm um eine juristische
Person des o&ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermo-
gen handelt oder sich sein Wohnsitz auRerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land befindet.

9.2 Ist der Kunde Kaufmann oder handelt es sich bei ihm um eine juristische
Person des o&ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermo-
gen, so kann die OLEWO GmbH am Gerichtsstand des Erfullungsortes
klagen und nur an diesem Gerichtsstand verklagt werden.

9.3 Das am Erfiillungsort geltende Recht ist maRgebend fur alle Rechtsbezie-
hungen zwischen dem Kunden, der Unternehmer ist, und der OLEWO GmbH,
und zwar auch dann, wenn der Rechtsstreit im Ausland gefuihrt wird.

Fir Lieferungen der OLEWO GmbH gelten zusétzlich die
Regelungen der Ziffern 10 bis 14.

10. Lieferung

10.1 Die OLEWO GmbH ist berechtigt, auch Teillieferungen zu erbringen,
wenn dies fir den Vertragspartner zumutbar ist. Ist Lieferung auf Abruf
vereinbart, so hat der Vertragspartner innerhalb angemessener Frist abzuru-
fen.

10.2 Wird die Lieferung durch héhere Gewalt, behdrdliche MaRnahmen,
Betriebsstilllegung, Streik, extreme Witterungsverhaltnisse (z.B. Sturm, Hagel,
Trockenheit, Hoch- oder Niedrigwasser) oder ahnliche Umstande — auch bei
Lieferanten der OLEWO GmbH — unmdglich oder uberméaRig erschwert, so
wird die OLEWO GmbH fiir die Dauer der Behinderung und deren Nachwir-
kung von der Lieferpflicht frei. Dies berechtigt die OLEWO GmbH auch, vom
Vertrag zurlickzutreten, wenn und soweit ihr ein Festhalten am Vertrag nicht
mehr zumutbar ist. Im Falle der Nichtbelieferung oder ungeniigenden Beliefe-
rung der OLEWO GmbH seitens ihrer Vorlieferanten ist die OLEWO GmbH
von ihren Lieferungsverpflichtungen gegeniber Unternehmern ganz oder
teilweise entbunden. Dies gilt nur dann, wenn sie die erforderlichen Vorkeh-
rungen zur Beschaffung der von ihr zu liefernden Ware getroffen hat und ihre
Vorlieferanten sorgféltig ausgewahit hat. Sie verpflichtet sich, in diesem Fall
ihre Anspriiche gegen den Lieferanten auf Verlangen an den Vertragspartner
abzutreten. In diesem Fall bleibt der Unternehmer zur Gegenleistung nach
Maf3gabe von § 326 Abs. 3 BGB verpflichtet. Die OLEWO GmbH wird den
Unternehmer Uber den Eintritt der 0.g. Ereignisse und die Nichtverfugbarkeit
unverzuglich unterrichten und im Falle des Rucktritts die Gegenleistung des
Unternehmers unverzuglich erstatten.

10.3 Transportkostenerhéhungen, Tarifanderungen, Eis-, Hoch- oder Nied-
rigwasserzuschlage kénnen von der OLEWO GmbH dem Kaufpreis zuge-
schlagen werden, wenn die Lieferung spéter als vier Monate nach Vertrags-
abschluss erfolgt.



10.4 Bei Versand an Unternehmer tragt dieser die Gefahr; dies gilt auch bei
frachtfreier Lieferung und im Streckengeschéft.

10.5 Eine mit dem Unternehmer vereinbarte Anlieferung setzt eine mit schwe-
rem Lastzug befahrbare und von der Witterung unbeeintrachtigte Anfuhrstra-
RBe bzw. Lieferstelle voraus. Verlasst das Lieferfahrzeug auf Anweisung des
Unternehmers die befahrbare AnfuhrstraBe, so haftet dieser fur auftretende
Schaden. Kosten, die durch die Unbefahrbarkeit der AnfuhrstraBe oder
Lieferstelle entstehen, trégt der Unternehmer in seiner Eigenschatft als Kaufer.
Ist bei Anlieferung die Lieferstelle nicht besetzt, so dass der Empfang der
Lieferung nicht quittiert werden kann, wird Zeitpunkt und Ort der Lieferung
durch Unterzeichnung des Lieferscheins vom Fahrer dokumentiert.

11.  Verpackung

Die Ware wird in handelsiblicher Weise auf Kosten des Unternehmers
verpackt. Leihverpackungen sind vom Vertragspartner unverziglich zu
entleeren und in einwandfreiem Zustand zuriickzugeben - vom Unternehmer
frachtfrei. Sie dirfen nicht mit anderen Waren gefiillt oder anderweitig ver-
wendet werden.

12.  Mangelrigen

12.1 Rigen wegen offensichtlich mangelhafter oder offensichtlich abwei-
chender Beschaffenheit der Ware oder wegen Lieferung einer offensichtlich
anderen Ware als der bestellten kdnnen vom Unternehmer nur unverziglich,
spatestens jedoch innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware bzw.
nachdem der Mangel offensichtlich wurde, geltend gemacht werden.

12.2 Bei verbrauchbaren Sachen berechtigen Mangelriigen den Unternehmer
nur zur Herabsetzung des Kaufpreises. Bei anderen als verbrauchbaren
Sachen berechtigen Méngelriigen den Unternehmer nur zum Verlangen auf
Nacherfillung; soweit eine solche in angemessener Zeit nicht erreicht werden
kann oder aufgrund der Beschaffenheit der Ware unmdglich ist, hat der
Unternehmer wahlweise ein Recht zum Rucktritt oder zur Herabsetzung des
Kaufpreises. Die Regelungen des § 478 BGB bleiben unberihrt.

12.3 Der Unternehmer muss die Ware sofort nach Eingang auf Sachmangel,
z.B. Menge, Qualitat, Beschaffenheit priifen und ist verpflichtet, offensichtli-
che Mangel auf der Empfangsquittung zu vermerken. Im Ubrigen gilt im
Verhéltnis zu Unternehmern § 377 HGB. Beschadigungen auf dem Transport
berechtigen der OLEWO GmbH gegeniber nicht zur Annahmeverweigerung.

13. Leistungsstérungen

13.1 Der Kaufpreis wird sofort fallig, wenn der Vertragspartner die Zahlung
des Kaufpreises endglltig verweigert. Dieselbe Rechtsfolge tritt ein, wenn der
Vertragspartner bei vereinbarten Ratenzahlungen mit einem eine Rate uber-
steigenden Betrag in Verzug ist und wenn der riickstandige Beitrag mindes-
tens 10 % des gesamten Kaufpreises ausmacht. Die OLEWO GmbH kann im
Falle der endgultigen Verweigerung der Zahlung des Kaufpreises auch ohne
Setzung einer Nachfrist die Erflllung des Kaufvertrages ablehnen und Ersatz
aller entstandenen Kosten, Auslagen sowie Entschadigung fur Wertminde-
rung verlangen.

13.2 Bei Annahmeverzug des Vertragspartners kann die OLEWO GmbH die
Ware auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners bei sich oder einem Dritten
lagern oder in geeigneter Weise auf Rechnung des Vertragspartners verwer-
ten, ohne dass es hierzu einer Ankiindigung bedarf.

13.3 Die OLEWO GmbH kann die sofortige Bezahlung aller Forderungen
verlangen und Lieferungen von Vorauszahlung oder Leistung einer Sicherheit
abhangig machen, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermégens-
oder Einkommensverhaltnisse des Vertragspartners oder bei ihm eine erheb-
liche Vermégensgeféhrdung eintritt.

14.  Eigentumsvorbehalt

14.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises
Eigentum der OLEWO GmbH. Gegenuber Unternehmern gilt dies auch fur
alle Forderungen, die die OLEWO GmbH aus der Geschaftsverbindung mit
dem Unternehmer gegen diesen hat oder kiinftig erwirbt. Die OLEWO GmbH
ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbe-
sondere wenn der Vertragspartner mit der Zahlung in Verzug ist, nach ange-
messener Fristsetzung vom Vertrag zuriickzutreten.

14.2 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren untrennbar vermischt,
vermengt oder verbunden, so erlangt die OLEWO GmbH Miteigentum an der
einheitlichen Sache zu einem Anteil, der dem Wert ihrer Vorbehaltsware im
Verhéltnis zu dem Wert der mit dieser vermischten Ware im Zeitpunkt der
Vermischung, Vermengung oder Verbindung entspricht.

14.3 Durch Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt die OLEWO
GmbH das Eigentum an der neuen Sache; der Vertragspartner verwahrt
diese fiir die OLEWO GmbH.

14.4 Der Vertragspartner hat die der OLEWO GmbH gehoérenden Waren auf
deren Verlangen in angemessenem Umfang gegen die Ublichen Risiken auf
seine Kosten zu versichern und ihr die Versicherungsanspriiche abzutreten.
Die OLEWO GmbH ist auch berechtigt, die Versicherungspramien zu Lasten
des Vertragspartners zu leisten.

14.5 Der Unternehmer ist zur Weiterverau3erung der Ware, auch der durch
Vermischung, Vermengung, Verbindung, Verarbeitung oder Bearbeitung
hergestellten Ware, nur im Rahmen seines ordnungsgemafen Geschéftsbe-
triebes berechtigt. Zu anderen Verfligungen iber diese Ware, insbesondere
zur Verpfandung oder Sicherungsiibereignung, ist er nicht befugt.

14.6 Der Unternehmer tritt samtliche Forderungen aus der WeiterveraufRe-
rung der Vorbehaltsware oder der aus dieser durch Be- oder Verarbeitung
hergestellten Ware schon jetzt an die OLEWO GmbH ab. Gleiches gilt fur

sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst
hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen. Von den Forderungen aus der
VerauRerung von Waren, an denen die OLEWO GmbH durch Vermischung,
Vermengung oder Verbindung Miteigentum erworben hat, tritt der Unterneh-
mer schon jetzt einen erstrangigen Teilbetrag, der dem Miteigentumsanteil
der OLEWO GmbH an den verauRerten Waren entspricht, an die OLEWO
GmbH ab. VerauRert der Unternehmer Waren, die im Eigentum oder Mitei-
gentum der OLEWO GmbH stehen, zusammen mit anderen nicht der OLE-
WO GmbH gehorenden Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt der Unterneh-
mer schon jetzt einen dem Anteil der Vorbehaltsware entsprechenden erst-
rangigen Teilbetrag dieser Gesamtforderung an die OLEWO GmbH ab.

14.7 Der Unternehmer ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus
dem Weiterverkauf erméchtigt. Die OLEWO GmbH kann diese Einzugser-
machtigung jederzeit widerrufen, wenn der Unternehmer seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht nachkommt, Zahlungsverzug besteht, Insolvenzantrag
gestellt ist oder Zahlungseinstellung oder Zwangsvollstreckungsmanahmen
Dritter vorliegen. Er hat der OLEWO GmbH auf Verlangen die Schuldner der
abgetretenen Forderungen zu benennen, diesen die Abtretung anzuzeigen
oder der OLEWO GmbH die Abtretungsanzeigen auszuhandigen. Solange
der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, wird die
OLEWO GmbH die Abtretung nicht offen legen. Ubersteigt der realisierbare
Wert der fur die OLEWO GmbH bestehenden Sicherheiten die gesicherten
Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so ist die OLEWO GmbH auf
Verlangen des Unternehmers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach
ihrer Wahl verpflichtet.

15. Rucksendekosten im Fernabsatzgeschéft mit Verbrauchern

Der Verbraucher hat im Falle der Austbung seines Widerrufsrechts die
regelméaRigen Kosten der Ricksendung der Ware zu tragen, wenn die gelie-
ferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zuriickzusenden-
den Sache einen Betrag von 40 Euro nicht Uibersteigt oder wenn der Verbrau-
cher bei einem hoheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht
hat. Anderenfalls ist die Ricksendung fiir den Verbraucher kostenfrei.

16. Wertersatzpflicht im Fernabsatzgeschaft mit Verbrauchern

Der Verbraucher hat im Falle der Austibung seines Widerrufsrechts Werter-
satz fur die Verschlechterung der Sache und fiir gezogene Nutzungen nur zu
leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang
mit der Sache zurtickzufiihren ist, der tUber die Prifung der Eigenschaften und
der Funktionsweise hinausgeht. Unter ,Prifung der Eigenschaften und der
Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen
Ware, wie es etwa im Ladengeschéft moglich und blich ist.



	8.  Mängelansprüche

